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Norm

AlVG 1977 §12 Abs1;

ASVG §4 Abs2;

GmbHG §15;

Rechtssatz

Regelt der zwischen der Gesellschaft und dem Geschäftsführer geschlossene Anstellungsvertrag nicht (nur) die

Geschäftsführertätigkeit, kommt es für die Beantwortung der Frage, ob bei Beendigung des Anstellungsverhältnisses

und Fortführung der Geschäftsführertätigkeit Arbeitslosigkeit vorliegt, darauf an, ob das Verhältnis des

Geschäftsführers zur GmbH als zumindest überwiegend abhängiges (§ 4 Abs. 2 ASVG) einheitliches (das heißt: beide

Tätigkeiten umfassendes), die Arbeitslosenversicherungsp@icht begründendes Beschäftigungsverhältnis anzusehen ist.

Nur in diesem Fall träfe der Gesichtspunkt zu, dass nur ein Teil dieses Beschäftigungsverhältnisses beendet und die -

vorher vom arbeitslosenversicherungsp@ichtigen Beschäftigungsverhältnis umfasste - Leistungsp@icht als

Geschäftsführer weiterhin aufrecht wäre (Hinweis E 16.2.1999, 96/08/0171).
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